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Anwendung der anderen Disziplinarmaß
nahmen kn LPG-Recht aus den jeweiligen 
Statuten ergeben.
Die Erhebung eines Betrages über 150 M 
ist nicht zulässig.

3. In PGH oder anderen Genossenschaf

ten ist ebenfalls eine Disziplinarmaßnahme 
zulässig. Jedoch darf von diesen Produk
tionsgenossenschaften keine Geldbuße aus
gesprochen werden. Ist sie erforderlich, 
kann sie bei Eigentumsverfehlungen nur 
von einem gesellschaftlichen Gericht oder 
von der Volkspolizei auferlegt werden.

Maßnahmen bei Eigentumsverfehlungen von Kunden 
im sozialistischen Einzelhandel

§5

(1) Die Leiter bzw. Vorstände der wirtschaftsleitenden Organe des sozialistischen Ein
zelhandels können leitende Mitarbeiter von Verkaufseinrichtungen zur selbständigen 
Ahndung von Eigentumsverfehlungen durch künden im sozialistischen Einzelhandel 
ermächtigen.

(2) Mit der Ermächtigung erhalten die leitenden Mitarbeiter von Verkaufseinrichtun
gen das Recht,
— bei Eigentumsverfehlungen von Kunden im sozialistischen Einzelhandel vom 

Rechtsverletzer einen Betrag bis zum dreifachen Wert des verursachten oder beab
sichtigten Schadens, mindestens 5 M, jedoch höchstens 150 M, zu verlangen;

— zur Feststellung der Person des Rechtsverletzers die Vorlage des Personalauswei
ses zu verlangen.

(3) Kann der Rechtsverletzer den geforderten Geldbetrag nicht sofort entrichten, ist 
ihm bei Zahlungswilligkeit vom Ermächtigten eine Zahlungsfrist bis zu 6 Tagen zu 
gewähren.

(4) Der Deutschen Volkspolizei Jst von der Verkaufseinrichtung über die Person des 
Rechtsverletzers und die angewandte Maßnahme schriftlich Mitteilung zu machen. 
Bei Nichteinhaltung der gewährten Zahlungsfrist ist dies zu vermerken.

1. Absatz 1 regelt die Verantwortlichkeit 
und den zur selbständigen Ahndung von 
Eigentumsverfehlungen von Kunden im so
zialistischen Einzelhandel berechtigten Per
sonenkreis (vgl. dazu auch Ziff. 10 bis 12 
der gemeinsamen Anweisung des Ministers 
des Innern und Chefs der Deutschen Volks
polizei und des Ministers für Handel und 
Versorgung vom 20. Januar 1975 zur Ver
fahrensweise bei Eigentumsverfehlungen 
im sozialistischen Einzelhandel, in: Verfü
gungen und Mitteilungen des Minsteriüms 
für ,Handel und Versorgung 1975/4). Die 
Ermächtigung erhalten personengebunden 
die Leiter von Verkaufseinrichtungen und 
ihre Stellvertreter sowie die Abteilungslei
ter und deren Stellvertreter in Warenhäu

sern. Ermächtigt wurden Leiter bzw. Mit
arbeiter in folgenden Einzelhandelsberei
chen: örtlich geleiteter volkseigener Ein
zelhandel (HO), Verband der Konsumge
nossenschaften, VVW Centrum, Wismut- 
Handel, die Bäuerlichen Handelsgenossen
schaften sowie in den Bereichen des Mini
steriums für Kultur der Buchhandel und 
des Ministeriums für allgemeinen Maschi
nen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbau 
der Ifa-Vertrieb.

2. ' Die Bestimmung des Abs. 2, nach der 
die leitenden Mitarbeiter von sozialistischen 
Verkaufseinrichtungen mit der Ermächti
gung das Recht erhalten, bei Eigentums
verfehlungen von Kunden im sozialisti-
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